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Vereinbarung/Vertrag 
über die Planungsleistungen zur Neugestaltung des Vorfluters 

KV 23 und der Entwässerungsleitung zum Hochwasserschutz in 
Schwerin-Wickendorf___________________ 

 
 
 
 
Zwischen der 

 
Landeshauptstadt Schwerin 
vertreten durch den Oberbürgermeister 

  Fachdienst Umwelt  
Fachgruppe Wasser-  und Bodenschutz 
Am Packhof 2-6 
19053 Schwerin, 

 
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt, 
 
 
und           
 

Firma X, Ansprechpartner Y, 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort 
Telefonnummer 

 
nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt, 
 
 
wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 
 
                                                                       § 1 
                                                  Gegenstand der Vereinbarung 
 
Der Auftragnehmer führt für den Auftraggeber entsprechend des Leistungsangebotes vom 
___________ (Datum) folgende Leistung aus: 
 

- ## 

- ## 

- ## 

- ## 

- ## 

 
 

                                                                       § 2 
                                                   Grundlagen der Vereinbarung 
 
Grundlage des Vertrages ist das o.g. Angebot des Auftragnehmers. Bei Verstößen gegen die 
Wettbewerbsregeln und gegen das Korruptionsverbot hat der AG die Möglichkeit der fristlosen 
Kündigung der Vereinbarung, der Sperre für künftige Aufträge im Rahmen des Vergaberechtes 
und Schadensersatzanspruch. 
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Soweit in dieser Vereinbarung keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten - 
soweit sachlich anwendbar - die Bestimmungen der in der Anlage beigefügten Allgemeinen 
Vertragsbedingungen (AVB-ING von 2014). 
 
 
                                                                     § 3 
                                               Leistungen des Auftraggebers 
 
Der AG unterstützt den AN bei der Kontaktaufnahme mit Behörden und Privatpersonen sowie 
bei der Beschaffung der erforderlichen Unterlagen (soweit vorhanden). Der AG wird zur Erfül-
lung der Aufgabe die Leistungen Baugrund und Vermessung gesondert ausschreiben. Die 
Haftung des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen und gegenüber Ei-
gentümern und sonstigen Berechtigten wird durch Hilfestellung, Anerkennung oder Zustim-
mung des AG nicht eingeschränkt.  
Insbesondere kann sich der AN bei Fehlern und Mängeln, für die er haftet, auch nicht auf die 
Sachkunde des AG berufen. 
 
 
                                                                       § 4 
                                                 Leistungen des Auftragnehmers 
 
Der Auftragnehmer führt die Leistungen entsprechend dem o. g. Angebot aus. Abweichungen 
davon bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.Der AN verpflichtet sich, so-
weit ihm durch den AG digitale Daten zur Verfügung gestellt werden, diese ausschließlich im 
Rahmen des o.g. Auftrages zu nutzen und sie nach Abschluss des Projektes unverzüglich und 
komplett aus seinem Datenbestand zu entfernen. 
Eine Weiterverwendung im Rahmen anderer Projekte ist auszuschließen. 
Dem AN ist bekannt, dass ein Nichteinhalten dieser Vereinbarungen zu Schadenersatzansprü-
chen seitens des AG an den AN führt. 
 
 
                                                                       § 5 
                                         Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 
 
Der AN führt die Arbeiten selbst durch. Werden externe Fachleute vom AN hinzugezogen, 
muss die Zustimmung des AG vorliegen.  
Zur Absicherung etwaiger Schadensersatzansprüche, die anlässlich der für diese Vereinba-
rung notwendigen Arbeiten entstehen, hat der AN eine geeignete Haftpflichtversicherung ge-
genüber Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen.  
Die Haftpflichtversicherung ist dem AG auf Verlangen durch Vorlage einer Bescheinigung der 
Versicherungsgesellschaft nachzuweisen. 
 
 
 
                                                                       § 6 
                                                        Termine und Fristen 
 
Die vereinbarten Leistungen sind entsprechend des Angebotes vom ...zu erbringen: 
Die Vereinbarung gilt ab dem Tag der Unterzeichnung beider Vertragspartner.und die Arbeiten 
haben dann unverzüglich zu beginnen.  
 
Das selbstständige Organisieren des Arbeitsablaufes ist Voraussetzung. 

 
Vorlage digitaler Vorabzug: spätestens bis zum... 
Übergabe der Genehmigungsplanungen und der schriftlichen und digitalen Endfas-
sung bis zum ... 
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Die vereinbarten Leistungen sind termingerecht zu liefern. Kann die termingerechte Abgabe 
nicht eingehalten werden, hat der Auftragnehmer dieses unter Nennung der Gründe dem Auf-
traggeber unverzüglich mitzuteilen.  
 
                                                                       § 7 
                                                                Vergütung 
 
Es gilt das Leistungsangebot vom _______________(Datum).  
 
Die Vereinbarung umfasst maximal (Preis) _________ € (einschließlich 19% Mehrwertsteuer)  
 
in Worten: __________________ Euro 
 
In diesem Honorar sind sämtliche Nebenkosten enthalten. 
Sollte sich im Verlaufe der Arbeiten herausstellen, dass sich durch aktuelle Erkenntnisse der 
notwendige Arbeitsumfang und die vereinbarte Vergütung erhöhen würden, muss vor der Aus-
führung weiterer Arbeiten die schriftliche Zustimmung des AG eingeholt werden. Der AG behält 
sich für diesen Fall das Recht vor, den Umfang des Auftrages zu verringern. Gleiches gilt bei 
Verringerung der vereinbarten Leistung. 
 
 
                                                                         § 8 
                                                                   Zahlungen 
 
Die Vergütung von Teilleistungen nach deren Abschluss ist möglich und erfolgt nach Abspra-
che mit dem AG. Die Zahlung erfolgt nach Vorlage der Rechnung und eines Beleges über die 
Durchführung der in Rechnung gestellten Leistungen 
Die letzte Zahlung erfolgt nach Vorlage der Schlussrechnung und der vorbehaltlosen Annahme 
der Leistungen durch den AG.  
Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus. Die Zahlung 
erfolgt auf das Konto des AN. 
  
 
                                                                      § 9 
                                              Herausgabeanspruch des Auftraggebers 
 
Die vom AN zur Erfüllung dieser Vereinbarung angefertigten, beschafften und die ihm über-
lassenen Unterlagen sind dem AG nach Verlangen, spätestens jedoch mit der Schlussrech-
nung auszuhändigen. Der AN hat diese Unterlagen auch bei Kündigung der Vereinbarung oder 
bei Rechtsstreitigkeiten auf Verlangen des AG unverzüglich herauszugeben. 
 
 
 

§ 10 
                                                               Urheberrechte 
 
Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber zur ausschließlichen Nutzung insbesondere 
die Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung gemäß §§ 16 und 17 des Urheberrechtsge-
setzes. 
Der Auftraggeber ist berechtigt, Veränderungen aus dem Werk vorzunehmen. Bei wesentli-
chen Änderungen ist der Auftragnehmer anzuhören. Der Auftragnehmer bedarf zur Veröf-
fentlichung der Einwilligung des Auftraggebers. 
 
 

§ 11 
                                                   Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Schwerin. 
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Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, ebenfalls Schwerin. 
 
 
 
 
                                                                    § 12 
                                                              Schriftform 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart worden sind. 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
Schwerin, __________________              (Ort),  __________________ 
  (Datum)                              (Datum) 
 
 
Auftraggeber: ___________________             Auftragnehmer: ____________________ 
    Fachdienst Umwelt           (Unterschrift) 
    Dr. Daniel Meyer-Kohlstock         
 
    (Stempel)             (Stempel) 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

1) Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB-Ing) von 2014 
2) Angebot vom ________(Datum) 

 


